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Stadt Rochlitz

Gestaltungssatzung und Erlduterungsteil

Vorwort

Die Stadt Rochlitz beauftragte die STEG Stadtentwicklung Siidwest Gemeinniitzige GmbH
im April 1999 mit der Erarbeitung eines anschaulichen Erléuterungsteils fur die bestehende

Gestaltungssatzung der Stadt Rochlitz.

In diesem Erlauterungsteil sind die Inhalte des Satzungstextes mithilfe von Fotos und
Skizzen dargestellt. Der Aufbau lehnt sich an dem Aufbau der Gestaltungssatzung an, so

dass ein gezieltes Suchen nach Anschauungs- und Erlauterungsmaterial einfach ist.

Zwecks zusammenhangender Darstellung wurde auch der Satzungstext in die Broschire
aufgenommen und ist im Teil A abgedruckt. Der hier erarbeitete Erlduterungsteil befindet

sich im Teil B.



Teil A: Gestaltungssatzung



Stadt Rochlitz

Gestaltungssatzung

GESTALTUNGSSATZUNG ROCHLITZ

INHALTSVERZEICHNIS

Praambel

§ 1 Geltungsbereich
(1) Der Geltungsbereich wird wie folgt festgesetzt

Teil 1 Gestaltungsgrundsatze

§ 2 Ziele der Gestaltungssatzung
(1) Leitziel
(2) Erhaltung historischer Geb&ude
(3) Bauliche Veranderungen

§ 3 Gestaltungsprinzipien
(1) Gebaudetyp
(2) Baukérper
(3) Fassade
(4) Abfolge, Varietatsprinzip

Teil 2 StraRenseitige Bebauung

|. Gebdudetyp

§ 4 Art und Gestaltung der Gebdudetypen
(1) Mégliche Gebdudetypen
(2) Gestaltung und Unterscheidung der Gebaudetypen

§ 5 Unterscheidungsmerkmale der Gebdudetypen
(1) Zwerchgiebeltyp
(2) Traufseittypen

Il. Baukdrper

§ 6 Art und MaRe der Baukdrper
(1) Einzelbaukérper
(2) Breiten
(3) Héhen

Seite

A1

A1

A1

A1

A2

A3

A3

A3

A3

A4

A4



Stadt Rochlitz

Gestaltungssatzung

§ 7 Dachausbildung A4
(1) Dachform und Dachneigung
(2) Dachaufbauten
(3) Dachdeckung

lll. StraRenfassaden A5

§ 8 Gesamtwirkung A5
(1) Gestalterische Einheit
(2) Gestalterische Vielfaltigkeit

§ 9 Gliederung AB
(1) Gliederungsprinzip
(2) Vertikalgliederung
(3) Horizontalgliederung
(4) Fassadenzonen

§ 10 Wandflachen und Offnungen A7
(1) Lochfassade
(2) Wandflache
(3) Offnungen (Fenster und Schaufenster)

§ 11 Fenster und Tiiren A8
(1) Fensterteilung und Normalgeschosse
(2) Fensterflachen
(3) Tlren und Tore
(4) Schaufenster

§ 12 Plastizitat A9
§ 13 Oberflachen A9
(1) Material
(2) Farbe

(3) Material und Farbe von Seitenwénden

§ 14 Zusitzliche Bauteile und verdnderliche Elemente A 10
(1) Zusatzliche Bauteile
(2) Veranderliche Elemente

§ 15 Werbeanlagen A11
(1) Grundsatz
(2) Ausfihrung
(3) Anzanhl
(4) Lichtwerbung
(5) Auslegeschilder
(6) Anpreistafeln und Anpreiswaren
(7) Fahrradstander und Werbeattrappen



Stadt Rochlitz

Gestaltungssatzung

IV. Abfolge

§ 16 Gestaltungsprinzipien
(1) Unterschiedlichkeit
(2) Einheitlichkeit
(3) Gliederung in Einzelgebaude
(4) Anordnung

§ 17 Abfolge und Mischung von Gebdudetypen
§ 18 Abfolge von Bauk&érper und Fassaden

(1) Unterschiedlichkeit
(2) Einheitlichkeit

Teil 3 Hofseitige Bebauung

§ 19 Riickseite der Vordergebdude
(1) Gebaudetyp
(2) Baukérper
(3) Fassaden
(4) Ausnahmen

§ 20 Riickwdrtige Anbauten
(1) Gebaudetyp
(2) Baukérper
(3) Fassade

§ 21 Abfolge

(1) Unterschiedlichkeit/Einheitlichkeit
(2) Gliederung in Einzelgebauden

Teil 4 Verwaltungsvorschriften
§ 22 Genehmigungspflicht
§ 23 Ausnahmen
§ 24 Zuwiderhandlungen
§ 25 Bestandteile der Satzung

§ 26 Rechtskraft

A13

A13

A14

A14

A 15

A15

A15

A 16

A 16

A 16

A 17

A17

A17

A17



Stadt Rochlitz

Gestaltungssatzung

Gestaltungssatzung fiir die Rochlitzer Innenstadt

Praambel

Zum Schutz und zur kinftigen Gestaltung des Stadtbildes des historischen Stadtkernes, das
von besonderer geschichtlicher, klnstlerischer, architektonischer und stadtebaulicher
Bedeutung ist, hat die Blrgerschaft der Stadt Rochlitz auf der Grundlage von § 83 der BauO
fur das Land Sachsen in der Fassung vom 20. Juli 1990 folgende Gestaltungssatzung
beschlossen:

§ 1 Geltungsbereich

Die allgemeinen Anforderungen (Rahmenfestsetzungen) gelten flr den gesamten
historischen Bereich der Rochlitzer Innenstadt.

(1) Der Geltungsbereich wird wie folgt festgesetzt:

Hintere Schlossbriicke -graben - Zwickauer Mulde - Uferzone - Muldenbriicke -
Briickenplatz - Kleine Bleiche - BriickenstraBe - Schitzenstrale - Friedhof -
Sternstralle - StichstralRe zur Gértnerstrale - Gartnerstrale bis Leipziger Stralle -
Saubergweg - Hohe hintere Schlossbriicke.

Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches der Gestaltungssatzung und ihrer
besonderen Anforderungen ist in dem als Anlage beigefligten Lageplan dargestellt.
Dieser ist Bestandteil der Satzung.

Teil 1 Gestaltungsgrundsatze

§ 2 Ziele der Gestaltungssatzung
(1) Leitziel

Ziel der gestalterischen Festsetzungen ist es, das Charakteristische des
Kulturdenkmales Rochlitz zu bewahren; insbesondere die typischen baulichen
Gestaltungsmerkmale zu erhalten oder wieder aufzunehmen und die Eigenart des
Rochlitzer Stadtbildes auch zuklnftig zu sichern und zu férdern.

(2) Erhaltung historischer Gebaude

Um dieses Leitziel zu erfullen, sind historische Gebaude, die vor 1900 erbaut wurden,
grundséatzlich zu erhalten.

Bei Reparaturen, Renovierungen oder Umbauten im Gebaudeinneren sind der
Gebaudetyp, die Grundform des Baukérpers, die Fassade und deren einzelne Bauteile,
insbesondere hinsichtlich der in § 3 bis § 14 beschriebenen Gestaltungsmerkmale zu
erhalten oder in ihrer urspriingliche Form wieder herzustellen.
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(3) Bauliche Veranderungen

Wo Um-, Erweiterungs- oder Neubauten bzw. sonstige Verdnderungen notwendig

werden, sind

- die Gebdude hinsichtlich des Gebaudetyps,

- die Baukdrper hinsichtlich der Stellung, der MaRe, der Proportionen und der
Dachausbildung;

- die Fassaden hinsichtlich der Gesamtwirkung, der Gliederung der Wandflache und
Offnungen, der Fenster und Tiren, der Plastizitdt, des Materials und der Farbe so
auszufihren, dass die geschichtliche, kinstlerische, architektonische und
stadtebauliche Eigenart des vorhandenen und angestrebten Stadtbildes erhalten,
wieder hergestellt oder geférdert wird.

§ 3 Gestaltungsprinzipien
(1) Gebaudetyp

Jedes Gebaude muss in seinen wesentlichen Gestaltmerkmalen einem fiir Rochlitz
charakteristischen Gebaudetypen entsprechen.

(2) Baukérper

Jeder Baukérper muss im Ensemble als einzelne, individuelle Einheit erkennbar sein
und muss sich in seinen MaRen und Proportionen in die vorhandene oder
beabsichtigte Erscheinung der Umgebung einfligen.

(3) Fassade

Jede Fassade muss eine selbsténdige individuell gestaltete Einheit sein, ein vielfaltiges
Erscheinungsbild aufweisen und sich in die bestehende oder beabsichtigte Gestalt des
Ensembles einflgen.

(4) Abfolge, Varietatsprinzip

Die einzelnen Gebaude missen sich in ihrer Erscheinung durch die Gestaltung des

Baukérpers und der Fassade innerhalb des gemeinsamen Gestaltrahmens deutlich
voneinander unterscheiden.
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Teil 2 StraBenseitige Bebauung

l. Gebdudetyp
§ 4 Art und Gestaltung der Gebdudetypen

(1) Mégliche Gebaudetypen

Die im Geltungsbereich der Satzung moglichen Gebadudetypen sind: der
Zwerchgiebeltyp sowie der Traufseittyp. Sondertypen sind dort, wo dies aus der
historischen Entwicklung begriindet ist oder an besonders gekennzeichneten Stellen
als Ausnahme zuldssig.

(2) Gestaltung und Unterscheidung der Gebaudetypen

Die Gebaudetypen missen so gestaltet sein, dass sie dem vorhandenen oder an der

betreffenden Stelle vorgesehenen Gebaudetyp grundséatzlich entsprechen oder ihn

aufnehmen und im Rahmen der Satzung weiterentwickeln.

Die fiir den jeweiligen Gebaudetyp charakteristischen Gestaltungsmerkmale mussen

zur Unterscheidung der Typen erhalten oder entsprechend wieder aufgenommen

werden.

§ 5 Unterscheidungsmerkmale der Gebdudetypen

(1) Zwerchgiebeltyp

1. Der Zwerchgiebeltyp ist als Satteldachgebaude mit der Firstrichtung parallel zur
StralBe auszufithren; auf der Stralenseite ist im Dachgeschoss der Zwerchgiebel
auszubilden. Der Zwerchgiebel muss schmaler als der Hauptbaukérper sein, so
dass breitseitig die Traufe des Hauptdaches sichtbar bleibt. Die Fassade des
Zwerchgiebels muss als Teil der Gesamtfassade ausgebildet sein und darf nicht
durch eine durchlaufende Traufe von ihr abgetrennt werden.

2. Die Proportion des Baukérpers zur StraRenseite kann stehend oder liegend sein.

3. Die Horizontalgliederung soll in der Gesamterscheinung der Fassade dominieren.

(2) Traufseittypen

1. Der Traufseittyp ist als Satteldachgebaude mit der Firstrichtung parallel zur Stralte
auszuflhren.

2. Die Proportion des Baukérpers auf der StraBenseite kann stehen oder liegend sein.

3. Die Horizontalgliederung soll in der Gesamterscheinung der Fassade dominieren.
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4. Die Traufe ist als deutlicher oberer Fassadenabschluss Uber die gesamte
Fassadenbreite durchlaufend und plastisch auszubilden.

Il. Baukdrper
§ 6 Art und MaRe der Baukdrper
(1) Einzelbaukérper

Der einzelne Baukérper muss in der Fassade sowie im Dach im Ensemble eindeutig
erkennbar sein.

Die Festsetzung zur Gestaltung des Daches und der Fassade der §§ 7 bis 19 beziehen
sich deshalb jeweils auf die eines einzelnen Baukérpers.

(2) Breiten

Die historischen Gebidudebreiten sind beizubehalten oder den Richtwerten
entsprechend wieder aufzunehmen.
Die Gebaudebreiten missen deutlich ablesbar sein.

(3) Héhen

Die Héhen der Gebaude sind auf die vorhandenen oder die beabsichtigten Hohen des
Ensembles abzustimmen.

Der Hohenunterschied zwischen den Traufen darf bis zu 80 cm betragen, bei
Gurtbédndern bis zu 20 ¢m, im First bis zu 1,50 m.
§ 7 Dachausbildung

(1) Dachform und Dachneigung

Als Dachform ist das steile Satteldach und das Mansarddach typisch und bei
Ersatzneubau wieder aufzunehmen.

Das Dach ist zur Firstrichtung symmetrisch auszubilden, der First ist grundsatzlich in
Gebdudemitte anzuordnen. In Ausnahmefillen kann er bis zu 1/6 aus der
Gebédudemitte verschoben sein.

Die Dachneigung der Sattelddcher muss zwischen 45 Grad und 60 Grad betragen.
Dacher von untergeordneten Bauteilen kénnen flach ausgebildet werden.
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(2) Dachaufbauten

Der Charakter der geschlossenen Dachfliche ist grundsatzlich beizubehalten.
Dachaufbauten sind zulédssig soweit sie die Wirkung der geschlossenen Dachflache
nicht beeintrachtigen. Dacheinschnitte sind nicht zulassig (z.B. Weimarfenster).

Die geschlossenen Dachrénder dirfen nicht unterbrochen oder aufgelést werden, d.h.
der Ortgang ist durchgéngig auszubilden.

Dachaufbauten diifen von der Gesamthéhe des Daches héchstens 1/3 aus der
Dachflache aussparen. Der senkrecht gemessene Abstand zur Traufe und zum First
darf maximal 1,0 m betragen. Die Einzelbreite der Dachaufbauten betragt maximal 2,0
m. Die AuBRenflachen der Dachaufbauten sind in dunklen, nicht glanzenden Materialien
und Farben zu halten.

Bestehende Gauben sind zu erhalten oder durch neue zu ersetzen.

Beim parallel zur Strafenflucht verlaufendem First sind Dachaufbauten nur im mittleren
Drittel der Dachfliche anzuordnen. Der Abstand zwischen den einzelnen
Dachaufbauten betragt minimal die Hélfte der jeweiligen Aufbaubreite.

(3) Dachdeckung

Die geneigten Dachflichen sind vorzugsweise mit blauschwarzem Schiefer oder
Kunstschiefer (asbestfrei) einzudecken. Maglich ist auch eine Dacheindeckung aus
gebranntem Material, vorzugsweise Biberschwénze, durchgefarbt.

Die Farbe der Dacheindeckung richtet sich nach der Farbe der benachbarten
Dacheindeckungen.

Ill. StraBRenfassaden

§ 8 Gesamtwirkung
(1) Gestalterische Einheit
Die Fassaden miissen als eine in sich geschlossene Einheit gestaltet sein, deren

Gliederung auf einen inneren Schwerpunkt bezogen ist und die nicht in Einzelteile
auseinanderfallen darf.

(2) Gestalterische Vielfaltigkeit
Jede Fassade muss ein MindestmaR an Vielfaltigkeit aufweisen. Dieses soll durch die
detaillierte gestalterische Ausbildung mindestens eines der Gestaltungsmerkmale

Gliederung, Wandfidche, Offnungen, Fenster, Turen, Plastizitat, Material oder Farbe
erreicht werden.
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§ 9 Gliederung
(1) Gliederungsprinzip

Die Fassaden missen ein kiar ablesbares Gliederungsprinzip aufweisen, dass
bestimmt ist durch die Uberlagerung der Horizontalgliederung und Vertikalgliederung,
die deutlich erkennbar bleiben missen.

(2) Vertikalgliederung

Alle Gestaltelemente (z.B. Offnungen, Fensterteilungen, Applikationen etc.) sollen auf
vertikalen Achsen (bereinander liegen oder auf diese bezogen sein. Die Fassaden
sollen eine vertikale Mittelachse besitzen, die auf die Fassadenmitte gerichtet ist und
diese betont, also keine asymmetrische Gliederung.

Die vertikale Schwerachse aller Gestaltelemente muss im mittleren Drittel der
Fassadenbreite liegen. Durch vertikale Gliederungselemente darf die horizontale
Untergliederung nicht aufgehoben werden, deshalb missen diese mindestens
zwischen den Fassadenzonen unterbrochen werden.

(3) Horizontalgliederung

Die Fassaden miissen klar ablesbar horizontal untergliedert sein. Die einzelnen
Gestaltelemente (z.B. Offnungen, Fensterteilungen, Applikationen etc.) missen auf
horizontalen Achsen angeordnet werden.

Die Offnungen sind in der einzelnen Fassade auf horizontalen Achsen und in
gleichbleibender Héhe der Ober- und Unterkanten pro Achse anzuordnen.

Ein horizontaler Versatz der Offnungen und ihrer horizontalen Ober- und
Unterkanten sollte nicht zulassig sein.

(4) Fassadenzonen

Die Fassaden sind in eine untere Abschlusszone (Erdgeschoss- oder Ladenzone), in
eine Normalzone und in eine obere Abschlusszone (Giebel, Zwerchgiebel oder Traufe)
zu gliedern. Fur den Zwerchgiebeltyp ist die Gliederung in eine untere Abschlusszone
und Normalzone nicht bindend vorgeschrieben.

Die Fassadenzonen sollen in ihrer Ausgestaltung untereinander differenziert werden;
die Einheit der Gesamtfassade darf jedoch nicht aufgeldst werden.

Die untere Abschlusszone muss sich von der Normalzone mindestens in den

Gestaltungselementen der Wandflache (Plastizitét und Oberflachengestaltung) oder
den Gestaltungselementen der Offnungen (Malte und Form) unterscheiden.
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Die untere Abschlusszone muss einen tragenden Charakter haben. Aus der
Fassadenflucht gesetzte Pfeiler oder Wandflachen sind nicht zuldssig. Tragende
Bauteile missen als solche deutlich erkennbar bleiben. Die allseitig geschlossene
Gesamtgestaltung der Einzelfassaden gilt auch fur die untere Abschlusszone.

Fir die zuldssigen Maximalhéhen und Geschosse der unteren Abschlusszone gelten
folgende Festsetzungen:

Die untere Abschlusszone bezieht sich grundsatzlich auf das Erdgeschoss und darf
nicht héher als 3,60 m sein.

§ 10 Wandfldchen und Offnungen
(1) Lochfassade

Die Fassaden sind als flachige Lochfassaden auszubilden. Das Aufiésen der
Fassadenfliche in eine horizontale Band-, vertikale Streifen- oder in eine
Rasterfassade ist nicht zulassig.

(2) Wandflache

Die Wandfliche muss so ausgebildet sein, dass sie als Wand Uber die ganze Fassade
deutlich erkennbar bleibt: dies gilt auch fiir das Erdgeschoss, der Anteil der
geschlossenen Wandfliche an der gesamten Fassadenfliche muss Uberwiegen,
ausgenommen ist das Erdgeschoss.

Die geschlossene Wandfliche (Wandpfeiler) zwischen den Offnungen -
ausgenommen in der unteren Abschlusszone - muss mindestens 1/3 der kleinsten
benachbarten Offnungsbreite betragen.
In der unteren Abschlusszone muss die Pfeilerbreite

a) bei einer Fassadenbreite von weniger als 12,00 m breiter als 0,25 m sein, in
Ausnahmeféllen 0,12 m.

b) bei einer Fassadenbreite von mehr als 12,00 m breiter als 0,50 m sein, in
Ausnahmefallen kleiner als 0,50 m.

Bei allen Gebaudetypen ist eine geschlossene Wandflache zwischen den Offnungen
(Pfeilerbreite) von mindestens 53 cm anzustreben.

Die geschlossene Wandflache (Briistung und Sturz) zwischen den Offnungen darf
nicht niedriger als 1/3 der dartberliegenden Offnungshéhe sein, jedoch nicht kleiner
als 0,70 m. Das Erdgeschoss ist nach unten durch eine geschlossene Wandfldche
von mindestens 0,50 m deutlich abzugrenzen (Sockelwirkung). Kellerfenster werden
dabei nicht berticksichtigt. Der Sockel muss in die tbrige geschlossene Wandflache
als zusammenhangende Fldche eingebunden sein. Hiervon sind Eingangsbereiche
ausgenommen.
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(3) Offnungen (Fenster und Schaufenster)

Die Offnungen sind als stehend, in Ausnahmen als quadratisch proportionierte
Einzellécher in der Wandfldche auszubilden. Die Offnungen durfen nicht zu gréeren
Einheiten oder Bandern zusammengefasst werden.

Die Offnungen sind als stehende Einzelldcher in der Wandflache auszubilden, deren
Seitenverhaltnis Breite zu Héhe wie 1:1,3 = 0,76 nicht Gberschritten werden darf.

In der Erdgeschosszone durfen Offnungen nicht breiter wie hoch sein.

Die Offnungen kénnen pro Geschoss unterschiedliche Héhen und Breiten haben, diese
durfen jedoch niemals von oben nach unten kleiner werden.

§ 11 Fenster und Tiren

(1) Fensterteilung und Normalgeschosse

Die traditionelle MafRstablichkeit der kleinteiligen Fensterteilung muss erhalten bleiben,
wiederhergestellt oder aufgenommen werden.

Die Offnungen sind in kleinteilige Glasflachen zu untergliedern. Glasfléchen, die breiter
als 0,70 m und héher als 1,0 m sind, sind entsprechend den Proportionen durch
senkrechte und waagerechte Sprossen zu unterteilen. Blendrahmen und
Fensterrahmen dirfen zusammen maximal 0,10 m breit ausgebildet werden.

(2) Fensterflachen

Fensterflichen sollten nicht durch Anstreichen, Bekleben, Platten oder Mauerwerk
voribergehend oder auf Dauer geschlossen werden. Als Ausnahme ist bei
Schaufenstern das Bekleben oder Anstreichen héchstens bis zu 30 % der jeweiligen
Glasflache zulassig.

Die Tiefenlage der Fensterflachen betragt maximal 25 cm.

(3) Turen und Tore

Tur- und Torfldichen sollen in angemessenem Umfang gegliedert werden.

Tiren sind an der Innenkante der Mauer anzuschlagen.

(4) Schaufenster

Die Schaufensterzone muss als Teil der Gesamtfassade ausgebildet werden;
Schaufenster sind nur im Erdgeschoss zuldssig, siehe § 10 Abs. 3.
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§ 12 Plastizitat

Die Fassaden kénnen durch plastische Detailausbildungen, durch Applikationen oder
andere Gestaltelemente Plastizitdt aufweisen. Die Wandfliche muss jedoch immer
ablesbar bleiben, und die Fassadenebene darf nicht in einzelne plastische Karper
aufgeldst werden.

Ein MindestmaR an Plastizitit, etwa durch horizontale Simse oder Einschnitte zur
Abgrenzung der Fassadenzonen, vertikale Einschnitte oder Applikationen oder
reliefartige Umgrenzung der Offnungen ist zulassig.

Uber die gesamte Fassade einschlieflich Fassadenzone verlaufende vorgelagerte,
gleichartige, ungegliederte, reliefartige oder transparente Einzelelemente sind nicht
zugelassen.

Uber die gesamte Fassade durchgehende, grofflachige, plastische Bander wie
Briistungen etc. sind nicht zuldssig, jedoch schmale durchlaufende Aufkantungen
und

Einschnitte mit einer maximalen Héhe von 25 cm. Es sind ferner nicht zugelassen
horizontale, (ber die gesamte Fassade durchlaufende Versatze, die einem
geschossweisen Versatz nahekommen.

Beim Zwerchgiebeltyp sind horizontale Versatze (iber die gesamte Fassadenbreite
nur zwischen der unteren Abschlusszone und der Normalzone zul&ssig.

§ 13 Oberflichen
(1) Material

Neu- und Umbaumafinahmen an den Fassaden in gldnzenden, spiegeinden oder
reflektierenden Materialien sind unzuléssig. Unzuldssig sind Verkleidungen aus Holz,
Asbest, Metall, Kleinmosaik, Keramik, Naturstein (auler Rochlitzer Porphyr im
Erdgeschoss), Glasbausteine und farbige Glaser. Materialien aus Kunststoff sind dann
zulassig, wenn sie sich von dem Originalwerkstoff kaum unterscheiden. Sockel- und
Fenstergewénde sollen aus Rochlitzer Porphyr hergestellt werden. Bei geputzten
Faschen betragt die Breite mindestens 18 cm.

Die Fassadenoberflichen haben sich der ortstypischen Oberflachenstruktur
anzupassen. Nicht zugelassen sind gemusterte, grobstrukturierte Flachen, wie rauhe
Spritzputze, Wurf- oder Scheibenputze bzw. grober Strukturbeton; zugelassen werden
kann leicht strukturierter durchgeféarbter Putz oder Glattputz mit Farbanstrich.
Aufgesetzte Warmedammplatten sind im Altstadtgebiet bei Fassaden mit
Porphyrgliederung nicht zuldssig. Hier ist nur Innenddmmung mdglich. Ausnahmen
sind statthaft bei Hausern, die von Anfang an in Uberputztem Fachwerk ausgefiihrt
worden sind.
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(2) Farbe

Der vorhandene Charakter des Rochlitzer Farbbildes ist zu erhalten. Ausgeschlossen
sind zu intensive monochrome Farben. Kontraste durch grelle Farbténe und grofe
Farbvielfalt intensiv wirkender Farben.

Innerhalb einer Fassade muss ein Farbton als Grundfarbe deutlich dominieren;
Fassadenteile, die der Gliederung oder der Plastizitit dienen, koénnen farblich
abgesetzt werden, z.B. Gewéande, Gesimse, Stuckelemente.

Die Fassaden sind in hellen Pastellfarben zu gestalten, wobei reines Weild
vermieden werden soll. Die Farben benachbarter Hauser sind aufeinander
abzustimmen und zu differenzieren.

Farblich abgesetzte Fassadenteile (Gesimse, Stuckelemente usw.) sind auf die
Grundfarbe abzustimmen.

Fensterrahmen und Tlren sind zu streichen oder zu lackieren, mit Ausnahme

braun- oder weilleloxierter Fenster sowie auch Kunststofffenster in diesen Farben in
der Erdgeschosszone.

Metallgldnzend eloxierte Fenster- und Tlrrahmen sind nicht zugelassen.
Die Farbe der Fenster ist auf die Fassadenfarbe abzustimmen.

Porphyrgewande sind, soweit vorhanden, natursteinsichtig zu belassen.

(3) Material und Farbe von Seitenwénden

Die Festsetzungen des Abs. 1 und 2 gelten auch fir seitliche Brandwénde oder andere
Wande zu Nachbargebsuden, die vom d&ffentlichen Raum aus sichtbar sind. Ein
Material- oder Farbwechsel zwischen der StralRenfassade und sichtbaren
Seitenwanden ist nicht zuldssig.

§ 14 Zusitzliche Bauteile und verdnderliche Elemente

(1) Zusatzliche Bauteile

Vordacher, Balkone, Windfinge und andere an die Fassade angebaute oder
vorgehangte Bauteile sind nicht zugelassen. Erker sind als Ausnahmen zulassig.

Regenfallrohre, Einlaufkdsten

Zwischen den Fassaden ist ein Regenfallrohr anzuordnen.
Regenfallrohre und Einlaufkdsten sind im Farbton der Wand zu streichen.
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Gestaltungssatzung

(2) Veranderliche Elemente

Verdnderliche Elemente wie Markisen, Sonnenschutzanlagen, Rolladen, Fensteridden,
Jalousien, Blumenkésten u. &. sind hinsichtlich Form, Material und Farbe auf die
Fassade abzustimmen.

Baldachine sind nicht zuldssig. Zu Sonnenschutzzwecken sind aufrollbare bzw.
einklappbare Markisen zu verwenden, deren Breite jeweils auf die Einzelsffnung zu
beziehen ist. Die Farbgebung ist auf das Gesamterscheinungsbild der Fassade
abzustimmen.

Bei Fassaden, deren Fenster mit Klappldden versehen sind oder urspringlich waren,
sind Klappldden in Holz beizubehalten oder bei Erneuerungen anzubringen; bei
Neubauten, wenn die Nachbargebdude Klappladen haben. Klappladen sind auch
geschossweise oder achsweise denkbar.

Rolladen sind nur innenbiindig zuldssig; untersagt ist insbesondere die Ausfihrung in
Aluminium oder stérender Farbe.

Jalousien und Rollos missen in der Farbe mit der Farbgestaltung der Fassade
harmonieren.

Markisen durfen nur angebracht werden, wenn, diese die Fassade des Gebaudes
sowie das StraBen- und Ortsbild nicht nachteilig beeinflussen und es zum Schutze
ausgestellter Waren notwendig ist. Die Verwendung von Markisen in stdrend
wirkenden Farben und Materialien ist untersagt. Die Farbe darf nur im Einvernehmen
mit der Stadtverwaltung festgelegt werden.

Alle Markisen mit Aufschriften sind als Werbeanlagen zu behandeln. Fir sie gilt § 15.
Fur das Anbringen veranderlicher Elemente ist eine Durchgangsbreite von 0,70 m und
eine Durchgangshéhe von 2,50 m zu gewahrleisten. Als Materialien sind Stoffe oder
stoffahnliche Materialien fiir Markisen und Sonnenschutzanlagen zugelassen.

§ 15 Werbeanlagen
(1) Grundsatz

Werbeanlagen an den Fassaden unterliegen streng den Bestimmungen der
Denkmalpflege.

Werbeanlagen dirffen Gebdude und Bauteile von wissenschaftlicher, kinstlerischer
oder heimatgeschichtlicher Bedeutung in ihrer Wirkung nicht beeintrachtigen.
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(2) Ausflhrung

Werbeanlagen, Hinweisschilder und Beschriftungen sind hinsichtlich Ausmal und
Aussehen dem von MafRstab, Form und Farbe bestimmten Charakter der historischen
Altstadt anzupassen und missen dem Gesamtbild des StraBen- oder Platzraumes
untergeordnet werden.

Folgende Lésungen sollen bevorzugt angestrebt werden:

- auf die Wand gemalte Schriftziige

- auf dekorative, den Belangen des Denkmalschutzes angepasste Schilder gemalte
Werbeschriften

- auf die Wand gesetzte Einzelbuchstaben aus Werkstoffen, wie z.B. Metall, Stuck,
Keramik oder Holz

- individuell gestaltete Ausleger

Werbeanlagen sind so auszufilhren, dass sie in ihrer Erscheinung die Fassaden nicht
dominieren, sondern integrierter Bestandteil der Fassade insbesondere hinsichtlich
GréRe, Form, Farbe, Lichteinwirkung sind und in der Anordnung auf die
Fassadengliederung abgestimmt sind.

Werbeanlage sind nur im Bereich der unteren Abschlusszone (Erdgeschosszone)
und nur an der Stétte der Leistung zuldssig.

Die Trennung (ber der unteren Abschlusszone und der Bristungsbereich des
ersten Obergeschosses ist im Zusammenhang mit der Werbung nicht zu verandern,
d.h. die untere Abschlusszone endet in der Deckenebene des Erdgeschosses.

Werbeanlagen miissen von Gesimsen einen Abstand von mindestens 10 cm und
von den Fassadenseiten eing"Abstand von mindestens 25 cm wahren.

Das Anbringen von Automaten an der Fassade ist nicht zulassig.
(3) Anzahl
Eine Haufung von Werbeanlagen ist unzuldssig. Fur jeden in einem Gebaude

ansassigen Betrieb ist eine Werbeanlage zugelassen.
Eine aus mehreren Teilen bestehende Werbeanlage muss einheitlich gestaltet werden.

(4) Lichtwerbung
1. Lichtwerbungen dirfen nur in warmen, gedampften T&nen leuchten; ihre

Lichtstrahlung darf die Fassadenwirkung nicht beeintréchtigen. Werbeanlagen mit
Kaltlicht und mit wechselndem Licht sind nicht zuldssig.
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2. Fur den Kernbereich des historischen Stadtkerns, umfassend den Kunigundenplatz,
Topfmarkt, Markt sowie die Rathausstrale, Schulgasse, Hauptstralle und
Kunigundenstrale werden wegen der in diesem Bereich zu stellenden hdéheren
Anforderungen an die kiinstlerische, architektonische und stadtebauliche Gestaltung
keine Leuchtkasten zugelassen.

Zugelassen sind nur hinterleuchtete und nicht hinterleuchtete Werbeschriften als
Schriftzug oder als Einzelbuchstaben, nach historischem Vorbild kinstlerisch
gestaltete Ausleger oder in handwerklich ansprechender Form auf die Fassade
gemalte Werbeschriften.

(5) Auslegeschilder

Auslegeschilder sind nur zuldssig, wenn sie in stilvoller Weise den Namen oder das
Zeichen der Gaststatte oder des Ladens verdeutlichen. Dabei ist die Durchgangshohe
von 2,50 m sowie die maximale Auslegertiefe von 1,00 m einzuhalten.

(6) Anpreistafeln und Anpreiswaren

An einer Verkaufsstelle sollen hochstens zwei Tafeln, die dem Anpreisen
leichtverderblicher Waren dienen, bis zu 1,00 m vor der Ladenfassade angebracht oder
aufgestellt werden. Dabei ist zu beachten, dass ein ungehindertes Passieren des
FuBweges in beiden Richtungen gewahrleistet ist.

(7) Fahrradstander und Werbeattrappen

Fahrradstdnder und Werbeatrappen sind nur zulassig, wenn sie die erforderliche Breite
des FuBweges nicht beeintréchtigen. Ein ungehindertes Passieren des Fulweges
muss ebenfalls in beiden Richtungen gesichert sein.

IV. Abfolge
§ 16 Gestaltungsprinzipien

(1) Unterschiedlichkeit

Zur Erhaltung und Férderung der Vielfaltigkeit und Lebendigkeit des Stadtbildes muss
sich jedes Gebdude durch die individuelle Ausgestaltung eines oder mehrerer
Gestaltmerkmale erkennbar in der Gesamtwirkung von den benachbarten Gebauden
unterscheiden.
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(2) Einheitlichkeit

Zur Erhaltung und Férderung der Geschlossenheit und der Einheitlichkeit des
Stadtbildes als Ganzem muissen benachbarte Gebdude den vorhandenen bzw.
angestrebten gemeinsamen Gestaltrahmen einhalten und sich in einem oder mehreren
Gestaltmerkmalen entsprechen.

(3) Gliederung in Einzelgebaude

Die einzelnen Gebdude dirfen nicht gestalterisch zu groReren Einheiten

zusammengezogen werden. Deshalb durfen:

1. mehrere Baukérper in ihren Umrissen und im Dach nicht ohne deutliche
Untergliederung zusammengefasst werden.

2. mehrere Fassaden oder Fassadenzonen nicht durch eine durchgehend gleiche
Gestaltung oder durchlaufende horizontale Gliederungselemente
zusammengezogen werden.

3. Werbeanlagen benachbarter Gebdude nicht zu einer gleichartigen durchlaufenden
Einheit zusammengezogen werden; sie sind jedoch aufeinander abzustimmen.

(4) Anordnung

Gleich ausgebildete Geb&udetypen, Baukoérper und Fassaden sowie einzelne
Gestaltmerkmale derselben dirfen nicht alternierend oder spiegelbildlich aufeinander
folgen.

§ 17 Abfolge und Mischung von Gebdudetypen

Die vorhandene Mischung von Gebéudetypen in einem Bereich oder Ensemble ist
grundsétzlich beizubehalten.

§ 18 Abfolge von Baukérper und Fassaden
(1) Unterschiedlichkeit

Benachbarte Gebaude sollen sich in der Ausfilhrung ven mindestens 3 der folgenden
Gestaltmerkmale voneinander unterscheiden:

« Breite des Baukérpers (§ 6 Abs. 2)

« Hdhe des Baukdrpers (§ 6 Abs. 3)

« Gliederung der Fassade (§ 9)

« Verhéltnis Wandflache zu Offnungen (§ 10)

 Ausbildung der Fenster und Tlren (§ 11)

e Art und MaR der Plastizitat (§ 12)

« Gestaltung der Oberflachen (§ 13)
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(2) Einheitlichkeit

Benachbarte Gebdude sollen sich in der Ausfihrung von mindestens 2 der
Gestaltmerkmale entsprechen.

In gleicher Ausfilhrung darf ein Gestaltmerkmal jedoch nur an maximal 3
aufeinanderfolgenden Geb&uden auftreten. Die gleiche Hohe des Baukérpers oder der

horizontalen  Gliederungselemente der Fassaden dlrfen  héchstens 2
aufeinanderfolgende Gebdude aufweisen.

Teil 3 Hofseitige Bebauung
§ 19 Riickseite der Vordergebaude
(1) Gebaudetyp
Die Riickseite der Vordergebdude muss hinsichtlich der Wahl des Gebé&udetyps der
Slt‘]ig::i?eite entsprechen. Eine Ausbildung als unterschiedlicher Gebaudetyp ist nicht

(2) Baukorper

Die riickwiartige Ausbildung der Baukérper und Dacher ist durch die §§ 6 und 7
bestimmt.

(3) Fassaden

Fir die Gesamtwirkung, die Gliederung und die Art der Fassaden sowie Material und
Farbe sollen die Rahmenfestsetzungen der § 8, § 9 Abs. 1, § 10 Abs. 1 und § 13
sinngeman gelten.

(4) Ausnahmen

Zugestandnisse sind mdoglich, wenn die Hofseite vom Stralenraum aus nicht
eingesehen werden kann.

§ 20 Riickwaértige Anbauten

(1) Gebaudetyp

Rickwirtige Anbauten sind als Traufseittyp auszubilden, der mit der Giebelwand an
die Vorderseite angebaut ist.

(2) Bauk&rper

Die Baukérper miissen schmaler und niedriger als die Vordergebadude sein.
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Fur die Dachausbildung hinsichtlich Dachform, Dachneigung, Dachaufbauten und -
einschnitte und die Dachdeckung gelten die Festsetzungen des § 7 sinngemal.

Flachdacher sind nur in vom StraRenraum aus nicht einsehbaren Bereichen
zuldssig. Das Dach von untergeordneten Baukérpern kann flach ausgebildet
werden.

(3) Fassade

Fur die Gesamtwirkung, die Gliederung und die Art der Fassade sowie fur Material und
Farbe sollen die Rahmenfestsetzungen der §§ 8, 9 Abs. 1, § 10 Abs. 1 und 13
sinngemaf gelten.

§ 21 Abfolge

(1) Unterschiedlichkeit / Einheitlichkeit

Die in § 16 Abs. 1 und 2 formulierten Gestaltungsprinzipien gelten auch fir die
hofseitige Bebauung.

(2) Gliederung in Einzelgebauden

Die einzelnen Gebaude sollen in der duleren Gestaltung ablesbar sein, auch wenn sie
in einer Gruppe oder Reihe stehen.

Teil 4 Verwaltungsvorschriften
§ 22 Genehmigungspflicht

(1)Diese Satzung gilt fiir alle genehmigungs- und anzeigepflichtigen Neu-, Um- und
Erweiterungsbauten sowie fir alle baulichen MaRnahmen, die nach geltendem
Baurecht einer Baugenehmigung oder Bauanzeige nicht bedirfen, aber vom
&ffentlichen Raum aus sichtbar sind.

(2)Antrage auf Genehmigung von baulichen Veranderungen nach dieser Satzung
muissen auBer den baurechtlich vorgeschriebenen Unterlagen den Bestand und die
geplanten Verdnderungen in Fassadenabwicklungen M 1:100 darstellen, die in der
gleichen Darstellungsweise auch die benachbarte Bebauung zeigen.

(3)Abweichend von der Sachsischen Bauordnung wird die Baugenehmigungspflicht flr
folgende Vorhaben eingefihrt:
1. Die Veranderung oder Neugestaltung von Fassaden;
2. die Errichtung von Werbeanlagen aller Art.
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§ 23 Ausnahmen

(1)Entsprechend § 68 BauO kénnen im Einzelfall von den Festsetzungen der §§ 4 bis
21 dieser Satzung Befreiungen erteilt werden, wenn sie den § 2 und 3 genannten
Gestaltungsgrundsétzen entsprechen und mit den éffentlichen Belangen vereinbar
sind.

§ 24 Zuwiderhandlungen

(1)Zuwiderhandlungen gegen die §§ 2 bis 21 dieser Satzung kénnen gemaR § 81
BauO als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbue bis zu 100.000,- DM geahndet
werden,

(2)Die Wiederherstellung des rechtmaRigen Zustandes kann schadenersatzios
gefordert werden.

§ 25 Bestandteile der Satzung

Der Lageplan mit dem Geltungsbereich der Satzung ist Bestandteil dieser Satzung.
§ 26 Rechtskraft

Diese Satzung tritt mit dem Tag der amtlichen Bekanntmachung der Genehmigung in
Kraft.
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§ 25 Bestandtelle der Satzung

Der Lageplan mit dem Geltungsbereich der Satzung ist Be-
standteil dieser Satzung.

§ 26 Rechtskraft

Diese Satzung tritt mit dem Tag der amtlichen Bekanntmachung
der Genehmigung in Kraft.

Rochlitz, den 21.08.1992




Gunzjessluniyelsay Jdap yoataaeqsbunytay E.m:: 17w uetdalie] :aliefuy

s & L T



Teil B: Erlauterungsteil



Auftraggeber:

Auftragnehmer:

Arbeitsgruppe:

Fertigstellung:

Stadt Rochlitz

Erlauterungsteil
zur

Gestaltungssatzung

Stadt Rochlitz

Stadtentwicklung Studwest
Gemeinnuttzige GmbH

Hauptgeschéftsstelle Stuttgart
Olgastralie 54

70182 Stuttgart

Tel. 0711/210680

Niederlassung Dresden
Bodenbacher Stralle 97
01277 Dresden

Tel. 0351/255180

Heike Lindemann
Cornelia Schone
Kerstin Fleischer
Lela Zimmermann

Februar 2000




Stadt Rochlitz

Erlduterungsteil zur Gestaltungssatzung

Inhaltsverzeichnis

Seite
Einleitung
.  Gebadudetypen und -elemente B2
II. Baukodrper B4
lll. Dach B5
IV. Fassadengliederung und -6ffnungen B 21
V. Fenster B 27
VI. Tiiren und Tore B33
VIl. Schaufenster und Ladenturen B 38
Vill. Sonnen- und Wetterschutzanlagen B 41
IX. Werbeanlagen B 43

X. Treppen B 48



Stadt Rochlitz

Erlduterungsteil zur Gestaltungssatzung

Einleitung

Ziel der Gestaltungssatzung ist es, das Charakteristische des Kulturdenkmales Rochlitz zu
bewahren; insbesondere die typischen baulichen Gestaltungselemente zu erhalten oder
wieder aufzunehmen und die Eigenart des Rochlitzer Stadtbildes auch zuklnftig zu sichern
und zu férdern,

Die Gestaltungssatzung stellt die rechtliche Grundlage dar, das Ortsbild und die alten
Strallenziige zu schitzen und zu bewahren. Mit dem Erlduterungsteil sollen die Inhalte der
Gestaltungssatzung fir die Blrger anschaulich dargestellt werden. Sie sollen anhand von
Fotos und Skizzen ein Gespur fur das "Erhaltenswerte” bekommen und von der
Notwendigkeit einer sensiblen Erneuerung lUberzeugt werden. Nur mit Verstandnis innerhalb

der Bevolkerung fir die Forderungen wird eine konsequente Umsetzung der
Gestaltungssatzung moglich sein.
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I. Gebaudetypen und Gebaudeelemente

Gebdudetypen

Die Gestaltungssatzung unterscheidet zwei Gebaudetypen, den Zwerchgiebeltyp und den
Traufseittyp.

Beide stehen als Satteldachgebdude mit der Firstrichtung parallel zur Stralle. Besonderes
Merkmal des Zwerchgiebeltypes ist die straRenseitige Ausbildung eines Zwerchgiebels im
Dachgeschoss.
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Gebiudeelemente

Traufe First

Giebelzierwerk

Zwerchgiebel

Dachgesimms

Lisene

Gewidnde
Sohlbank
Fensterbekrinung

Fensterbankgesims/
Sohlbankgesims

Bristungsspiegel

Tl ™

Gurtgesims

LS i |
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Il. Baukorper

Der einzelne Baukdrper muss in der Fassade sowie im Dach im Ensemble eindeutig
erkennbar sein. Die historischen Gebaudebreiten sind beizubehalten. Die Héhen der
Gebaude einschliefilich der Anzahl der Geschosse sind auf die vorhandenen Héhen des
Ensembles abzustimmen. Der Héhenunterschied zwischen den Traufen darf maximal 0,8 m,
bei Gurtbandern bis zu 0,2 m und im First bis zu 1,5 m betragen.

max. 150 m:

max. 0.80m
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nooooon | C02000n
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000000 | g
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Ill. Dach

Dachform und Dachneigung

Typisch flr den historischen Stadtkern ist das steile Satteldach und das Mansarddach. Bei

Eckgebauden findet man auch das Krippelwalmdach und das Mansarddach mit
Krippelwalm.

Ll

— L

1 Satteldach
2 Krippelwalmdach
3 Mansarddach

4 Mansarddach mit Krippelwalm
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Die Dachneigung der Sattelddcher muss zwischen 45 Grad und 60 Grad betragen. Das
Dach ist zur Firstrichtung symmetrisch auszubilden. Der First ist grundsatzlich in der

Gebaudemitte anzuordnen.

FiRsT

ORTGANG,
1'{ 2 1 11/ 2 Ji
N TRAUFE

45°- 6O,

Der Dachiiberstand an der Traufe sollte maximal 0,3 m und der Ortgangliberstand maximal

0,2 m betragen.

TRAUFUBERSTAND max. 0.3m

T Max,0.2 m UBERSTAND ORTGANG
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Der Ortgang sollte traditionell ausgebildet sein.

traditioneller Ortgang mit Dachziegeln

traditioneller Ortgang mit Schiefer
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So solite ein Ortgang nicht aussehen.




Stadt Rochlitz

Erlauterungsteil zur Gestaltungssatzung

Dachdeckung

Die traditionelle Deckung mit Biberschwanzziegeln

Biberschwanzziegel
in Doppeldeckung

Biberschwanzziegel
in Kronendeckung

Segmentbogen

~__—

typisch

Rundschnift

in Sachsen uniblich
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Die traditionelle Deckung mit Schiefer

z. B. Altdeutsche Schieferdeckung

Aufgelegter Ort

T
: TS
ST T R

T T
T

Eingebundener Ort
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Interessante Dachstrukturen ergeben auch Deckungen mit anderen feingliedrigen, eckigen
Dachziegeln.
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Diese Dachstrukturen sind zu grob und zu weich und daher fur die Sanierung von Altbauten

wenig geeignet.

©
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Dachaufbauten
Der Charakter der geschlossenen Dachflache ist grundsatzlich beizubehalten.

Dachaufbauten sind zuléssig, soweit sie die geschlossene Dachfléche nicht beeintrachtigen,
Dacheinschnitte und Dachliegefenster sind nicht zulédssig.

S, O,

Dachausstiegsfenster und kleine Dachluken zur Belichtung und Beliftung des Dachraumes
sollen sich nach Anzahl und Gréfe auf ein Minimum beschranken.
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Arten von Dachaufbauten

Fledermausgaube
Walmdachgaube

Schleppgaube

Giebelgaube oder Satteldachgaube
Gaube im Mansardbereich
Hechtgaube

o) T &) I -SRI o P
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Die Dachgauben sind so anzubringen, dass die geschlossenen Dachrénder nicht
unterbrochen werden, Abstande zum Firsten, der Traufe, dem Ortgang und anderen Gauben
sind einzuhalten. Dachgauben sind gleichméaRig auf die Dachflache zu verteilen oder auf die

Fensterachsen der Fassade auszurichten.

Die Einzelbreite der
Dachaufbauten ///////

betragt maximal 2,0 m.
/ ///
_l_,Lmax. 20m
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Die Dachaufbauten sind nach Art und Form dem Charakter des Gebé&udes anzupassen. Je
Gebdaude ist méglichst nur eine Art von Dachaufbauten auszufiihren. Neben der fur Rochlitz
typischen Giebelgaube kénnen Walmdach- und Schleppgauben sowie flache Dachhechte
verwendet werden. Die Aufbauten sollen dem Prinzip der Kleinteiligkeit unterliegen und
vorwiegend als Einzelgauben ausgefiihrt werden. Zwei Reihen Gauben sind nur dann

méglich, wenn eine Verjingung der Gauben nach oben eingehalten wird.

==\

je Dach soll nur eine Gaubenart vorkommen

Verjiingung der Gauben nach oben
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Dachaufbauten sind mit dem gleichen Material wie das Hauptdach zu decken. Die
Seitenflachen koénnen verputzt oder je nach Deckung des Hauptdaches verschiefert werden,
jeweils in der gleichen Farbe wie das Hauptdach. Die Vorderseite der Gaube kann auch in

Holz ausgeflhrt werden. Blechgauben sind zu vermeiden.

Uberzeugend gestaltete Dachaufbauten
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Erlduterungste

Uberzeugend gestaltete Dachaufbauten




Stadt Rochlitz

Erlduterungsteil zur Gestaltungssatzung

Gestalterisch wenig Uberzeugende Losungen fur Dachaufbauten
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Schornsteine

Scharnsteine sollen im First bzw. in Firsthéhe aus dem Dach stollen. Sie sind in Mauerstein

oder verputzt auszufiihren.

Schieferdach: verschiefert solche Verkleidungen sind gestalterisch

nicht zu akzeptieren
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IV. Fassadengliederung und Fassadendffnungen

Fassadengliederung

Gliederungsprinzip

Die Fassaden miuissen ein klar ablesbares Gliederungsprinzip aufweisen, dass bestimmt ist
durch die Uberlagerung der Horizontalgliederung und Vertikalgliederung, die deutlich
erkennbar bleiben missen.

Vertikalgliederung

Alle Gestaltungselemente (z. B. Offnungen, Fensterteilungen, Applikationen etc.) sollen auf

vertikalen Achsen (ibereinander liegen oder auf diese bezogen sein.

VERTIKALGUEDERUNG, DURCH

FENSTER ACHSEN
LN —
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Horizontalgliederung

Die Fassaden missen klar ablesbar horizontal untergliedert sein. Die einzelnen
Gestaltungselemente (z. B. Offnungen, Fensterteilungen, Applikationen, etc.) missen auf
horizontalen Achsen angeordnet werden.

HORIZONTALGUIEDERUNG DURCH

TRAFGESIMG

: ‘H’H‘H_f\ -+ — _ FENSTERREIHVNG

_‘—-‘——SG-ELBAN%QHS
GURTGESI
- LOERaaE-

SOCKEL

Fassadenzonen

Die Fassaden sind in eine untere Abschlusszone (Erdgeschoss- oder Ladenzone), in eine

Normalzone und in eine obere Abschlusszone (Giebel, Zwerchgiebel oder Traufe) gegliedert.

obere Abschlulizone

Normalzone

untere AbschiulRzone
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Stadt Rochlitz

Erlduterungsteil zur Gestaltungssatzung

Fassadendéffnungen

Die Wandfliche muss so ausgebildet sein, dass sie als Wand Uber die ganze Fassade
deutlich erkennbar bleibt; dies gilt auch fur das Erdgeschoss.

Die geschlossene Wandflache (Wandpfeiler) zwischen den Offnungen - ausgenommen in
der unteren Abschlusszone - muss mind. 1/3 der kleinsten benachbarten Offnungsbreite
betragen.

Bei allen Gebaudetypen ist eine geschlossene Wandflache zwischen den Offnungen von

mind. 0,55 m anzustreben.

mind. % @, mind. O.55m

a

|
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Erlduterungsteil zur Gestaltungssatzung

In der unteren Abschlusszone muss die Pfeilerbreite

a) bei einer Fassadenbreite von weniger als 12,0 m breiter als 0,25 m sein.

mind. ©25m

4

B

B

10.00m |

b) bei einer Fassadenbreite von mehr als 12,0 m breiter als 0,5 m sein.

mind. O.50m

7

'15.OOIm

—.—
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Erlduterungsteil zur Gestaltungssatzung

Die Offnungen sind als stehende Einzel6ffnungen in der Wandfiache auszubilden, deren
Seitenverhaltnis Breite zu Héhe 1 : 1,3 (= 0,76) nicht Uberschritten werden darf.

Beispiele:

1.00 m 1.20m

0.75 m (=100m x O7¢) 0.90 m (=1.20mx o_?@)
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Stadt Rochlitz

Erlduterungsteil zur Gestaltungssatzung

Die Offnungen sind so anzuordnen, dass ein symmetrisches Bild entsteht.

Beispiele filr gut proportionierte und symmetrisch angeordnete Offnungen

;

@

Beispiele fur schlecht proportionierte und angeordnete Offnungen

—[ ] g —

_—&

@
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Erlduterungsteil zur Gestaltungssatzung

V. Fenster

Fensterbestandteile

Gewande/Fasche
Oberlicht
— == Kampfer,
— Querholz, Riegel
Fligel
Sprosse
Pfosten,
Stulp, Schlagleiste
— | ———— Wetterschenkel
| —————Sohlbank
glasteilende Sprosse =Wiener« Sprosse
Kampfer, Schlagleiste RN I
Sprossen als: / \: {;33{;_._'._-: S
~ 1
. LI P
Y P ~

N

T
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Stadt Rochlitz

Erlduterungsteil zur Gestaltungssatzung

Als wesentlicher Bestandteil der Fassade haben sich die Fenster in Format, Material,
Umrahmung und innerer Gliederung harmonisch in das Gesamtbauwerk und das Strallenbild
einzufigen. Die traditionelle MalRstablichkeit der kleinteiligen Fensterteilung muss daher
erhalten bleiben, wiederhergestellt oder aufgenommen werden.

Typisch flr Rochlitz sind das traditionelle Kreuzstockfenster, das Kampferfenster und das
Stulpfenster.

Die Fenster kénnen ein- oder mehrfliglig sein und sollen in kleinteilige Glasflachen
untergliedert werden. Grolere Glasflachen sind entsprechend den Proportionen durch
senkrechte und waagerechte profilierte Sprossen zu unterteilen. Die Sprossen missen in
Material und Farbe den konstruktiven Teilen entsprechen. Sie missen beidseitig glasteilend
oder aufgesetzt sein. Innenliegende Sprossen entsprechen nicht den gestalterischen
Anforderungen. Die Fensteréffnungen erhalten eine vierseitig umlaufende Rahmung (mind.
18 cm breit). Diese kann als Gewande aus Rochlitzer Porphyr oder als Fasche in der
obersten Putzschicht farbig abgesetzt sein.
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Erlduterungsteil zur Gestaltungssatzung

Kreuzstockfenster mit verschiedenen Teilungen

|

atii

[T |
!

117
1

LL g

L. .

[ =

Kampferfenster

B

uns

o —————— |

mit Sprossen mit =Lateinkscham Kraue-

mit T-Teilung «Galgantanster-

Stulpfenster

Ber-Tallung Aar-Tallung

B 29



Stadt Rochlitz

Erlduterungsteil zur Gestaltungssatzung

Interessante Gestaltungsvarianten unterschiedlicher Fensteréffnungen @

o
LT TFECME N TN B 4
¥ i b
Fo. T i o}

S T T
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Erlduterungsteil zur Gestaltungssatzung

Schlechte Beispiele fur Fenstergestaltungen

So sollte es nicht aussehen

Fehlende senkrechte Teilung

Fehlende untere Rahmung

Zu dunne Sprossen

Falsche Drittelteilung
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El;l-.‘iiuteru_ngsteil zur Gestaltungssatzung

Die Sohlbank kann plastisch (vorstehend und seitlich Gberstehend) ausgebildet sein; als
Blechabdeckung, handwerklich gefertigt in Kupfer/Titanzink, Alu-Fertigteil ohne

Plastendkappe oder als Natursteinplatte im Lichten der Fensteréffnung eingebaut werden
(max. 2 cm seitliche Einbindung).

Die Farbgebung der Fenster kann in weil}, braun, rotbraun oder griin erfolgen.

Beispiele fir gute Gestaltung von unterschiedlich ausgebildeten Sohlbanken.
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Erlduterungsteil zur Gestaltungssatzung

VI. Tiiren und Tore

Vorhandene historisch wertvolle Haustiiren und Tore sind zu erhalten. Neuanfertigungen
soliten sich an den alten Vorbildern orientieren. Sie sind als Rahmenkonstruktion mit
Massivholzfillung oder Aufdoppelung auszubilden.

Tur- und Torflachen sollen in angemessenem Umfang gegliedert sein. Der obere Teil kann
mit farblosem, nicht gewdlbten Glas gestaltet sein.

Hochglanzende, metallische Materialien sollten keine Verwendung finden. Vorzugsweise
sollen Turen und Tore aus Holz gefertigt sein. Holzverkleidete Metalltiren oder holzahnliche
Kunststofftliren sind méglichst ebenso zu vermeiden.

Die Farbgebung von Tiren und Toren ist auf die gesamte Fassadengestaltung
abzustimmen. Tiren und Tore sollen analog zu den Fensteréffnungen eine Umrahmung in
Form eines Gewéndes oder einer Fasche erhalten (ca. 18 cm breit).

Tdren sind an der Innenkante der Mauer anzuschlagen.
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Erlauterungsteil zur Gestaltungssatzung

Einfliglige Holztlren

Zweifluglige Holztlren

L0
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Erlauterungsteil zur Gestaltungssatzung

Holztore
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Erlduterungsteil zur Gestaltungssatzung

Beispiele fur gelungene Tdr- und Torgestaltungen

@

.
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[ F._

["'I P

B 36



Stadt Rochlitz

Erlauterungsteil zur Gestaltungssatzung

Wenig einladende Beispiele fur Tlrgestaltungen

©
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Erlduterungsteil zur Gestaltungssatzung

VIl. Schaufenster und Ladentiiren

Schaufenster sind nur im Erdgeschoss zulédssig. Das Erdgeschoss darf nicht mit einem
durchgehenden Schaufenster aufgelost werden (siehe dazu auch Fassadenéffnungen). Es
ist auf ein maRstabliches Verhaltnis von Wandteilen zu Schaufenstern zu achten.
Ubereck-Schaufenster sind nicht zuldssig. Die Schaufenster sollten einen Sockel von mind.
0,3 m haben und gegenliber der Fassade 0,12 m zurlickgesetzt sein.

Die Gestaltung von Schaufenstern und Ladentiren muss untereinander und zu den

Fensterachsen der Obergeschosse in Bezug stehen.
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Erlduterungsteil zur Gestaltungssatzung

Interessante Schaufenstergestaltung, gut gestaltete Werbung
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Erli-iuteﬁ_mg_;-s_t-e-_il zur Geét-altungssatzung

Wenig gelungene Gestaltung

©

B 40



Stadt Rochlitz

Erlauterungsteil zur Gestaltungssatzung

VIII. Sonnen- und Wetterschutzanlagen

Die Anbringung von Sonnen- und Wetterschutzanlagen ist nur im Erdgeschoss zulassig. Die
Anlagen sollten nicht weiter als 1,50 m Uber die Fassade herausragen. Markisen sind farbig
auf die Fassade abzustimmen. Sie sind jeweils auf die einzelnen Offnungen zu beziehen und
in der Laibung unterzubringen.

Korbmarkisen und Markisen aus glanzendem Material sollten nicht angebracht werden.

@ ©

W

WP i i

Ausfallmarkise Korbmarkise

Sonnenschutz wird nur zeitweise bendtigt, Ausfallmarkisen verschwinden wieder,

Korbmarkisen verunzieren ein Haus langfristig.
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Erlduterungsteil zur Gestaltungssatzung

Bei Fassaden deren

Fenster mit Klappladen

versehen sind oder ' I

L]

BN

urspringlich waren, sind

Klappladen in Holz ] —\ [ 1
beizubehalten oder bei ———‘E—P.— B —
Erneuerung anzubringen. L —

FENSTER. MIT KLAPPLADEN

Rollidden / Jalousien konnen ausnahmsweise zugelassen werden, wenn Rollladenkasten

und -schienen nicht sichtbar sind (innenblndige Anbringung).

®

Gut in die Fenster-

gestaltung integrierter

Rollladenkasten mit

Flhrungsschienen

©

Rollladenkasten und

Fuhrungsschienen
verunstalten Proportion

und Bild des Fensters
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Erldauterungsteil zur Gestaltungssatzung

IX. Werbeanlagen

Werbeanlagen, Hinweisschilder und Beschriftungen sind hinsichtlich Ausmal: und Aussehen
den vom Malstab, Form und Farbe bestimmten Charakter der historischen Altstadt

anzupassen und muUssen dem Gesamtbild des Strallen- und Platzraumes untergeordnet
werden.

Folgende Losungen sollen bevorzugt angestrebt werden:

- auf die Wand gemalte Schriftzlge,

- auf dekorative, den Belangen des Denkmalschutzes angepasste Schilder gemalte
Werbeschriften,

- auf die Wand gesetzte Einzelbuchstaben aus Werkstoff, wie z. B. Metall, Stuck, Keramik
oder Holz,

- individuell gestaltete Ausleger.
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Erlduterungsteil zur Gestaltungssatzung

Folgende Malie durfen von Werbe-

anlagen und Werbeanlagen in Form von

Auslegern an Gebauden nicht lUber-

schritten werden:

* Hohe der Werbeanlage
max. 0,5 m

s Auslegertiefe (horizontale
Ausladung) max. 1,0 m

* minimale lichte Héhe zwischen der .
Gehbahn und der Werbeanlage als
Ausleger 2,50 m

* minimaler Abstand zu Geschoss-
gesimsen von 0,10 m
in der Fassadenebene gemessen

e minimaler Abstand zu Gebaude-
kanten von 0,25 m

in der Fassadenebene gemessen

« max. Schildflache einer Werbeanlage

in Form eines Auslegers 0,50m?

* minimaler Wandabstand einer
Werbeanlage in Form eines
Auslegers 0,10 m

e minimaler Abstand von

Werbeanlagen in Form von Auslegern

zum Strallenbord 0,50 m

B E—
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Erlduterungsteil zur Gestaltu ngss:-:-tz_ung

Beispiele fur ansprechende Werbeanlagen

@

Bickerel
U.Richter
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Eriduterungsteil zur Gestaltungssatzung

Beispiele fur ansprechende Werbeanlagen

TABAKWAREN

FPHILFF RATHOERER.
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Erlauterungsteil zur Gestaltungssatzung

Beispiele flr wenig Uberzeugende Lésungen

©
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Erlauterungsteil zur Gestaltungssatzung

X. Treppen

Aulden- und Freitreppen sind in Naturstein oder Beton auszufihren. Es sind Setzstufe und
Trittstufe (Profilierung, Uberstand) auszubilden. Glatte, glanzende Materialien (z. B. Fliesen)
sind nicht zu verwenden.

Gelander sind mit lotrechten Stitzen auszufiihren.

Sehr schéne mehrstufige Treppenanlagen

(Blockstufen aus Naturstein)

®
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Erlduterungsteil zur Gestaltungssatzung

Diese gestalterisch nicht Gberzeugenden Lésungen sind auch funktionell problematisch.

©

B 48




 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Bereich: alle Seiten
     Größe: 8.268 x 11.693 Zoll / 210.0 x 297.0 mm
     Vorgang: Gleich große Seiten erstellen
     Skalieren: Breite und Höhe separat skalieren
     Drehen: Ggf. gegen den Uhrzeigersinn
      

        
     D:20260511090132
      

        
     0
            
       D:20260511085629
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     1
     971
     430
    
     qi4alphabase[QI 4.0/QHI 4.0 alpha]
     None
     Separate
     0.9800
            
                
         12
         AllDoc
         59
              

       CurrentAVDoc
          

     Custom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     78
     77
     78
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



